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_____________________________________________________________________________

I Betr.: a) Planfeststellungsbeschluss Az.: 44/1-6441/1/101 idgF vom 13. August 2004
hier: insbes. Ziff. 4.3.3.2 Auswirkungen von Gebäuden ohne Darstellung der

Kollisionsrisiken mit Glasflächen
b) Petition an den Landtag GschZ 2354/7  v. 30. November 2023 – 

vgl. https://ber-pet.17gg.fr

II Guten Tag,

in o.g. Sache halte ich es im Nachgang zur Petition v. 30.11.2023  (s.o. I b) für erforderlich.

aa) die verantwortlichen Genehmiger. d.h. 

aaa) Dienststellenleitung des seinerzeit zuständigen Ministeriums oder

aab) wenn nicht „i.A.“  unterzeichnet, der Unterzeichner des Planfeststellungsbeschlusses

ab) die verantwortlichen Planverfasser, soweit sie in Kenntnis des avifaunistisch relevanten Defizits die An-
ragsunterlagen vorsätzlich unvollständig und offensichtlich dennoch in Erwartung, trotzdem eine Geneh-
migung erhalten, einreichten,

zu ermitteln und

b) soweit keine Verfristungen vorliegen, dienstaufsichtliche (II aa) oder strafrechtliche (II ab) Konsequenzen 
zu ziehen und

zu prüfen

ca) welche   - im Vergleich zur Erteilung einer ex ante vollständigen Genhmigung -   Mehrkosten die angeblich 
(lt. Mitteilung v. BER - 04.12.2023) laufende „Nachbesserung“ letztendlich summa summarum zu Lasten des
Landeshaushalts generieren wird, 

cb) wer jeweils diese Kosten zu tragen hat bzw. zu haben wird und

d) inwieweit die Tatsache, dass Genehmigungsbehörde und BER-Gesellschafter tlw. identisch sind, die Erei-
lung der wie o.g. defizitären Genehmigung befördert hat.

Ggf. wäre dieses Schreiben mdB um Abgabenachricht an mich, im Falle von II aab bitte an das zuständige Mini-
sterium zwV nMv II b weiterzuleiten. 

Ich sehe Ihre Zuständigkeit in der Sache ggf. excl. ab gegeben. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte ich um Weiter-
leitung an die zuständige Stelle des Landes Brandenburg.

Mit freundlichen Grüßen

Bad Homburg am 07.12.2023

https://ber-pet.17gg.fr/

